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Anlassbezogene Nacherfassung von Altregistern  
 
Eheregister 4/2003 (FB Uzun/Riedel),Wiederannahme der Frau, Grundeintrag: 

 
Bereich: Eheregister Nacherfassung, Nacherfassung darf nicht abgeschlossen werden 
(Ankreuzfeld letzte Maske, siehe S. 9), da bereits eine Folgebeurkundung nachzuerfassen ist 
zu beachten: 
Die Religion „islamisch“ wird eingetragen, obwohl sie heute nicht mehr einzutragen wäre 
(analog VwV Nr. 56.2.5, Urkundenausstellung) 
Die Namen nach Eheschließung sind aus Sp. 10 zu erlesen. 
Die türkische Staatsangehörigkeit des Mannes in Sp. 7 erscheint als Hinweis im Eheregister 
Das Recht der Namensführung ergibt sich aus Sp. 10, es ist als Hinweis einzutragen  
 
1. Folgebeurkundung: Scheidung, urkundlicher Teil, Abschluss der Nacherfassung 

  
 
Aktenzeichen und Gericht der Scheidung erscheinen nur im Hinweisteil 
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Hinweise zur Nacherfassung gesamt 
 

  
 
 
2. Folgebeurkundung Wiederannahme, bereits komfortabel elektronisch bearbeitet 
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Geburtenregister 228/1985, Melanie Mann (früher Steiner): Grundeintrag 

 
Bearbeitung Bereich GE Nacherfassung, Nacherfassung darf nicht abgeschlossen werden 
(Ankreuzfeld letzte Maske, siehe S. 9), da zwei Folgebeurkundungen zu erstellen sind. 
 
1. Folgebeurkundung Vaterschaft 

 
Bearbeitung im Bereich GA Nacherfassung. Die Geburtsdaten des Vaters können nicht erfasst 
werden, da nicht im Geburtenbuch enthalten, die Felder bleiben leer 
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2. Folgebeurkundung: Eheschließung der Eltern (Legitimation)  

 
Bearbeitung im Bereich GT Nacherfassung 
Der unter Ehename Eltern vorhandene Anlass wurde ergänzt um „Eheschließung der Eltern“, 
die Rechtsgrundlage „§ 1617c BGB“ darin wurde entfernt, da sie auf DDR-Recht nicht 
zutrifft. Die Nacherfassung ist damit abgeschlossen (letzte Maske Feld ankreuzen, siehe S.9). 
 

 
Obenstehender Hinweise nach abgeschlossener Nacherfassung, es fehlen die Hinweisdaten 
zur Eheschließung der Eltern.  
Im Bereich Nacherfassung ist es momentan nicht möglich, die Daten zur Eheschließung der er 
Eltern, die sich aus dem zweiten Randvermerk ergeben, mit als Hinweis aufzunehmen. Sie 
müssen unter Hinweise neu erfasst werden. Technische Änderungen sind angekündigt. 
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Hinweise nach extra Nacherfassung der Daten zur Eheschließung der Eltern 
Bereich Geburtenbuch Hinweise neu 
 
 
Zum Problem der unvollständigen Hinweise: 
Das ePR kann nur vollständige Hinweise oder leere Hinweise im Eintrag annehmen. 
Hier eine Möglichkeit, um einen unvollständigen Hinweis (nur StAmt und Registernummer 
im Buch vermerkt) trotzdem im ePR erfassen zu können: 
Beim Datum des Ereignisses die ersten vier Ziffern (Tag und Monat) mit Fragezeichen 
ersetzen, Jahreszahl aus der Registernummer dazu setzen, Ort mit Beurkundungsort ersetzen. 
Es erscheint der Ort mit dem Jahrgang.  
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Geburtenregister 407/1974, Cornelia Karl, früher Marr, Grundeintrag 
 

  
 
 
1. Folgebeurkundung, Eheschließung der Eltern, Vater ist ohne extra 
Vaterschaftsanerkennung nur im Vermerk über die Ehe eingetragen 

 
 
Bearbeitung im Bereich GT, Nacherfassung, der unter Ehename Eltern stehende Anlass wurde 
um „Eheschließung der Eltern mit Angabe des Vaters“ ergänzt, die BGB-Rechtsgrundlage 
entfernt. Die Felder zum Vater werden daraufhin in der Maske Vater „alt und neu“ bereit 
gestellt. Bei Familienname Vater alt muss (derzeit) etwas eingetragen werden (z.B. ohne), 
damit die Felder neu in der Beurkundung erscheinen. 
 

Bearbeitung Bereich GE Nacherfassung, 
Nacherfassung darf nicht abgeschlossen 
werden (Ankreuzfeld letzte Maske, siehe S. 
9), da zwei Folgebeurkundungen zu 
erstellen sind. 
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Geburtenregister 379/1974, Diana Erika Hölzer, vorher Hennlein, Grundeintrag: 

 
 
1. Folgebeurkundung über Namensänderung nach § 65 FGB der DDR 
 

 
Bearbeitung im Bereich GT, Nacherfassung - sonstige Namensänderung bei Wahl des 
Anlasses der Beurkundung, dann ergänzend formuliert  
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2. Folgebeurkundung gemäß § 28 a PStVa.F. zur Namensführung der erziehungsberechtigten 
Mutter 

 
 
Bearbeitung im Bereich GT, Nacherfassung - sonstige Namensänderung bei Wahl des 
Anlasses der Beurkundung, dann ergänzend formuliert.  
Die Felder zur Namensführung der Mutter werden darauf bereit gestellt.  
 
Geburtenregister 388/1985, Stephan Großmann, vorher Barth, Grundeintrag: 
 

  
 
Bearbeitung in Geburtenregister Nacherfassung, nicht 
abgeschlossen, da eine Folgebeurkundung über 
Adoption erfolgt.  
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1. Folgebeurkundung über die Annahme als Kind durch den Ehemann der Mutter 
 

 
 
Bearbeitung in Geburtenbuch, Adoption, Anlass unter Minderjährige Inland, unverändert 
Problem: der Hinweis zur Eheschließung der Annehmenden Eltern kann im Bereich Adoption 
(derzeit) nicht mit nacherfasst werden: 

 
 
er muss extra über Eheschließung Eltern erfasst werden. 
Dies ist nur möglich, wenn die Nacherfassung abgeschlossen ist. Dazu muss der Haken vor 
dem Signieren gesetzt werden. 
 

 
 
 


